
Insektizideinsatz im Ferienflieger – 
Welche Ansprüche hat der Passagier? 
 
Würzburg, 26.05.2009. So mancher Passagier 
wundert sich vor dem Rückflug aus fernen 
Ländern, dass das Flugpersonal vor Abflug 
und lediglich nach einer kurzer Ankündi-
gung unerwartet ein Insektizid über die 
Köpfe der Passagiere hinweg versprüht, 
ohne dass diese sich – beispielsweise 
durch eine Atemmaske – dagegen schützen 
können.  
 
Wer zum ersten Mal eine Fernreise gebucht 
hat, ist in aller Regel mehr als überrascht,  
nun plötzlich vor dem Rückflug aus dem 
Urlaubsland von einem Mittel eingenebelt 
zu werden, dessen Namen, Wirkung und 
Risiko er nicht kennt und das nach den 
Angaben des Flugpersonals angeblich in 
keiner Weise gesundheitsschädlich ist. 
Denn keine oder kaum eine Airline weist 
ihre Passagiere bereits vor der Buchung 
ausdrücklich auf die Anwendung dieses im 
Fachjargon „Blocks-Away-Method“ ge-
nannten Verfahrens und etwaige Risiken 
hin. Es fragt sich, welche Rechte dem Pas-
sagier gegen die Airline im Zusammenhang 
mit dieser sog. „Desinsektion“ zustehen. 
 
I. Urteil des Amtsgericht Frankfurt am Main 
v. 04.12.2008 (Az. 29 C 1524/08 –46) 
Am 04.12.2008 entschied das Amtsgericht 
Frankfurt am Main in einem von mir gegen die 
Air France geführten Verfahren über Aus-
kunftsansprüche eines Passagiers. Das Urteil 
ist nach meiner Kenntnis deutschlandweit das 
erste überhaupt zu dieser Fragestellung. Zur 
Hälfte wurde der Klage stattgegeben, im übri-
gen wurde sie zurückgewiesen. Die Zurück-
weisung wurde damit begründet, dass der 
Kläger nach Ansicht des Gerichts in Bezug auf 
zwei Klageanträge kein Rechtsschutzbedürfnis 
hatte, u.a., weil er sich über das von der Be-
klagten angeblich verwendete Permethrin 
 „(...) vorprozessual bereits selbst umfassend und 
mit einer Gründlichkeit informiert hatte, wie sie von 

der Beklagten nur schwer überboten werden dürf-
te“. 
 
Erst kurz vor Ende des Verfahrens stellte sich 
heraus, dass nicht Permethrin, sondern d-
Phenothrin versprüht worden war, also ein 
gänzlich anderes Insektizid als dasjenige, das 
zunächst von der Air France angegeben wur-
de. Dennoch wurde die Klage zum Teil abge-
wiesen. 
 
Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte 
die Beklagte, dem Kläger darüber Auskunft zu 
erteilen: 
 

1. welche Konzentration an Permethrin 
und ggf. welche weiteren Inhaltsstoffe 
in welcher Menge das von der Beklag-
ten auf dem Rückflug des Klägers von 
Kuba nach Paris Charles de Gaulle 
versprühte Produkt enthält. 

2. in welcher Menge dieses Insektizid auf 
diesem Flug versprüht wurde. 

 
II. Rechtsgrundlage des Anspruchs und 
Feststellungen des Gerichts 
Das Amtsgericht leitete den Auskunftsan-
spruch des Klägers aus dem mit der Airline 
abgeschlossenen Beförderungsvertrag in Ver-
bindung mit den Grundsätzen von Treu und 
Glauben her und führt in seinem Urteil wörtlich 
aus: 
„Dem Kläger steht zunächst grundsätzlich ein Aus-
kunftsanspruch über Zusammensetzung, Intensität, 
Menge, Wirkweise und Gesundheitsrisiken des von 
der Beklagten anlässlich des streitgegenständlichen 
Fluges verwendeten Mittels zu. Insoweit ist die 
Beklagte aus vertraglicher Nebenpflicht des Luftbe-
förderungsvertrages heraus verpflichtet, zumindest 
auf konkrete Anfrage eines über gesundheitliche 
Beschwerden nach dem Flug klagenden Fluggastes 
umfassend Auskunft über das eingesetzte Desinsek-
tionsmittel zu erteilen, um es dem betroffenen Flug-
gast zu ermöglichen, sich ein Bild über mögliche 
gesundheitliche Risiken zu verschaffen, ggf. ange-
messene ärztliche Behandlungsmaßnahmen einzu-
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leiten und für sich zu entscheiden, ob künftig Flüge 
dieser Art für ihn noch verträglich sind.“ 
 
Das Gericht stellt weiter fest: 
„Hierbei kann es für die Bejahung eines solchen, 
individuellen Anspruches des Klägers dahinstehen, 
ob von dem durch die Beklagte verwendeten Desin-
sektionsmittel üblicherweise keine Gesundheitsge-
fahren ausgehen und der ganz überwiegende Groß-
teil aller Fluggäste nicht über Beeinträchtigungen 
der Gesundheit klagt. 
(...) Hier ist die Frage entscheidungserheblich, ob 
die Beklagte auf Nachfrage eines über gesundheit-
liche Beeinträchtigungen aufgrund der durchge-
führten Desinsektion klagenden Fluggastes nach-
träglich verpflichtet ist, umfassend Auskunft über 
das verwendete Desinsektionsmittel zu erteilen. 
(...) Ein Anspruch des Fluggastes besteht bereits 
auch, um zu ermitteln, ob diese Beschwerden auf 
das Desinsektionsmittel oder auf andere Ursachen 
zurückzuführen sind. (...) Denn es ist dem derart 
betroffenen Fluggast nicht zuzumuten und auch 
nicht ohne weiteres möglich, sich die erforderlichen 
Informationen eigenständig zu beschaffen, um die 
für ihn von dem Desinsektionsmittel ausgehenden 
Gesundheitsrisiken einzuschätzen. 
(...) Die Erteilung solcher Informationen in Einzel-
fällen wie dem hier gegenständlichen ist der Be-
klagten auch zuzumuten. Hierbei fällt wesentlich 
ins Gewicht, dass die Versprühung des Desinsekti-
onsmittels durch die Beklagte veranlasst wird und 
davon auszugehen ist, dass sich die Beklagte im 
Klaren darüber ist, welche inhaltliche Zusammen-
setzung in welcher Konzentration und Menge mit 
welchen möglichen Gesundheitsrisiken über die 
Köpfe ihrer Fluggäste versprüht wird.“ 
 
III. Aufklärungspflicht bereits vor Buchung 
der Reise? 
Über die Frage, ob Passagiere auch Anspruch 
darauf haben, bereits vor Abschluss des Luft-
beförderungsvertrags darüber aufgeklärt zu 
werden, dass vor dem Rückflug aus dem Ur-
laubsland eine Desinsektion durchgeführt wer-
den wird, hatte das Gericht nicht zu entschei-
den. Nach meiner Ansicht muss jedoch auch 

ein solcher Anspruch bejaht werden und zwar 
aus den folgenden Gründen: 
 
Nach den Grundsätzen der sog. culpa in 
contrahendo (vorvertragliches Verschulden) ist 
der eine Vertragspartner dem anderen gegen-
über verpflichtet, diesen unaufgefordert über 
solche Umstände aufzuklären und zu informie-
ren, die für dessen Entscheidung erheblich 
sind1. Tut er dies nicht, dann kann sich hieraus 
eine Schadensersatzpflicht ergeben. 
 
Die Frage, ob die von den Airlines eingesetz-
ten Insektizide beim Menschen oder auch nur 
bei manchen Menschen wie beispielsweise 
Asthmatikern oder Chemikaliensensiblen, Ge-
sundheitsbeschwerden hervorrufen können, 
wird in der Wissenschaft zwar nicht einheitlich 
beantwortet, aber in der Literatur sind eine 
ganze Anzahl von Fällen dokumentiert, in de-
nen Fluggäste oder auch Bordpersonal nach 
Durchführung einer Desinsektion im Flugzeug 
über Gesundheitsprobleme klagten2.  
 
Dies ist auch den Airlines bekannt oder muss 
ihnen jedenfalls bekannt sein. Mir liegen Be-
richte von drei weiteren Personen vor, die an-
gaben, nach Durchführung einer blocks-away-
Desinsektion unter gesundheitlichen Proble-
men gelitten zu haben. Eine diese Personen 
gab an, nach der Desinsektion auf einem Flug 
für rund eine Viertelstunde ohnmächtig gewe-
sen zu sein. Eine weitere dieser Personen, die 
nach einer Desinsektion zusammen mit ihrem 
Ehemann unter starken Atemproblemen litt, 
beschwerte sich nach einem Flug von Dubai 
nach Paris schriftlich bei der Air France und 
schrieb zudem einen Leserbrief an das Maga-
zin Stern (Nr. 18/2008).  
 
Da die Airlines also wissen, dass die von ihnen 
zur Desinsektion verwendeten Mittel zumindest 
bei einer Anzahl von Personen zum Teil erheb-

                                                 
1 Vgl. Palandt, 67. Aufl., § 242, Rn. 37 und § 280, Rn. 30. 
2 Vgl. z.B. State of California Health and Human Services 
Agency, Department of Health Services “Occupational 
Illness Among Flight Attendants due to Aircraft Desinsec-
tion”, October 23, 2003. 
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liche Beschwerden hervorrufen können, ergibt 
sich nach meiner Ansicht nach den Grundsät-
zen der culpa in contrahendo und dem Grund-
satz von Treu und Glauben eine Pflicht der 
Airlines, ihre potentiellen Passagiere bereits 
vor Buchung einer Reise in geeigneter Weise – 
z.B. auf den Internetseiten – auf das Verfahren 
der Desinsektion und die damit etwaig verbun-
denen Risiken hinzuweisen.  
 
Nur so ist sichergestellt, dass sich beispiels-
weise ein Asthmatiker, Allergiker oder chemi-
kaliensensibler Mensch bereits vor Antritt einer 
Reise bei seinem Arzt informieren kann, ob er 
den Strapazen einer solchen Flugreise ge-
sundheitlich überhaupt gewachsen ist. Sofern 
es in diesem Punkt Zweifel gibt, kann er sich 
noch gegen eine Buchung entscheiden, anstatt 
vollkommen uninformiert zu buchen und dann 
erst vor Antritt des Rückflugs aus heiterem 
Himmel und ohne Möglichkeit, sich zu schüt-
zen, von einem Insektizid eingenebelt zu wer-
den und womöglich einen Asthmaanfall zu 
erleiden.  
 
Unterlässt es eine Airline, ihre Passagiere 
bereits vor Buchung entsprechend aufzuklären 
und zu informieren, so kann sie sich nach mei-
ner Ansicht gegenüber Passagieren, die nach 
einer Desinsektion unter Gesundheitsbe-
schwerden leiden, schadensersatzpflichtig 
machen. 
 
IV. Verpflichtung zur Ermöglichung des 
Selbstschutzes? 
Selbst wenn man aber eine solche Aufklä-
rungspflicht vor Buchung der Reise verneint, 
so muss nach meiner Ansicht jedenfalls fol-
gendes gelten: 
 
Da die Airlines wissen, dass eine Desinsektion 
- insbesondere unter Anwendung der „Blocks-
Away-Method“ – bei manchen Menschen ge-
sundheitliche Beschwerden hervorruft, sind sie 
verpflichtet, ihre Passagiere durch ihr Bordper-
sonal zumindest direkt vor Versprühung des 
Insektizids so rechtzeitig zu informieren, dass 

sich diese noch gegen das Insektizid schützen 
können, z.B. durch Luftanhalten, Abschirmen 
von Mund und Nase, Schließen der Augen 
und/oder Abdecken der Haut.  
 
Eigentlich sollte man in diesem Zusammen-
hang auch erwarten können, dass Airlines im 
Sinne eines Services am Kunden ihren Passa-
gieren eine Atemmaske anbieten, damit sie 
sich auf diese Weise schützen können, wenn 
sie dies möchten.  
 
Wenn eine Airline ihre Passagiere weder vor 
Buchung des Fluges noch unmittelbar vor Ver-
sprühen des Insektizids informiert und aufklärt 
und ihren Passagieren zudem nicht die Mög-
lichkeit gibt, sich zu schützen, dann kommen 
bei Passagieren, die nach einer Desinsektion 
an Beschwerden leiden, Schadensersatzan-
sprüche in Betracht. 
 
V. Kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom 
18.03.2009 
Vor Kurzem wurde das Thema der Desinsekti-
on von Flugzeugen auch von der FDP-Fraktion 
aufgegriffen. Auf deren Kleine Anfrage antwor-
tete die Bundesregierung am 28.04.2009 und 
teilte u.a. folgendes mit: 
 
1. Sie schließt sich der Einschätzung des Bundesin-
stituts für Risikobewertung (BfR), das Inflight-
Spraying berge Gesundheitsrisiken für die Flug-
zeuginsassen, an. 
 
2. Es hängt von der Entscheidung des Staates des 
Zielflughafens ab, ob eine Desinsektion von Luft-
fahrzeugen verlangt wird oder nicht, die Anlage 5 
Abs. 2 Satz 1 der Internationalen Gesundheitsvor-
schriften (2005) enthält in Bezug auf die Befreiung 
von Flugzeugen von Insekten nur eine Soll-
Vorschrift.  
 
3. Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse 
darüber vor, wie viel Prozent der Personen, die 
sich an Bord von Flugzeugen befinden, in denen 
Inflight-Spraying-Desinsektionen durchgeführt 
werden, durchschnittlich darauf zurückzuführende 
Beschwerdeanzeichen zeigen.  
 
4. Ein Inflight-Spraying wird nach Erkenntnissen 
der Bundesregierung von Deutschen Fluggesell-
schaften nicht angewandt. 
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Nach Auskunft der Bundesregierung zwingen 
also die internationalen Gesundheitsvorschrif-
ten weder dazu, gerade das Inflight-Spraying 
anzuwenden noch zwingen sie dazu, über-
haupt eine Desinsektion durchzuführen. Dass 
eine solche zur Verhinderung der Ausbreitung 
gefährlicher Krankheitserreger sinnvoll sein 
kann, steht sicherlich außer Frage. Es gilt dann 
jedoch, zumindest ein solches Verfahren an-
zuwenden, das die Passagiere weitestmöglich 
schont. Das vom BfR entwickelte Preembarka-
tion-Verfahren ist nach dessen Bewertung 
sicher wirksam, dabei aber für die Passagiere 
schonender als das Inflight-Spraying. Trotz-
dem wird dieses Verfahren auch weiterhin 
nicht offiziell von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) empfohlen. 
 
Einige Airlines berufen sich offenbar darauf, 
sie seien deshalb gezwungen, nur die Verfah-
ren anzuwenden, die von der WHO empfohlen 
werden, die WHO zwinge sie hierzu. Dies aber 
ist so nicht richtig. Die WHO hat in Bezug auf 
die Desinsektion von Flugzeugen lediglich 
Empfehlungen ausgesprochen, die nicht 
rechtsverbindlich sind. Entsprechend wendet 
z.B. die Lufthansa das Preembarkation-
Verfahren an3, ohne dass dies Sanktionen 
durch die WHO oder andere Institutionen zur 
Folge hätte.  
 
Kein Staat, der eine Desinsektion für unver-
zichtbar hält, wäre demnach gehindert, 
Rechtsvorschriften zu erlassen, die die An-
wendung des Preembarkation-Verfahrens 
vorsehen. Sehr interessant in diesem Zusam-
menhang ist dabei auch die folgende Mitteilung 
der Bundesregierung in deren Antwort vom 
28.04.2009: 
 
„Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des gewähl-
ten Mittels gelten ferner Artikel 22 Abs. 3 IGV so-
wie Annex 9 Punkt 2.25 des ICAO-Abkommens: Die 
Befreiung von Insekten wird so durchgeführt, dass 

                                                 
3 Vgl. www.focus.de/reisen/urlaubstipps/gift-an-
bord/fliegen-und-gesundheit_aid_23012.html, Artikel vom 
19.07.2006. 

u.a. Verletzungen und soweit möglich Unannehm-
lichkeiten für Personen verhindert werden.“ 
 
Danach ließe sich die Auffassung vertreten, 
dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
sogar eine Pflicht zur Anwendung des Preem-
barkation-Verfahrens besteht, eben weil dies 
schonender ist und feststeht, dass zumindest 
die blocks-away-method Beschwerden hervor-
rufen kann, die man wohl sicherlich als Verlet-
zungen in diesem Sinne werten muss. 
 
Offenbar existieren in Frankreich nationale 
Vorschriften, die ausschließlich die Verfahren 
„blocks-away“ und „top-of-descent“ erlauben, 
dies jedenfalls geht aus einem Information 
Paper aus dem Jahr 2001 hervor, das mir im 
Verfahren vor dem Amtsgericht Frankfurt am 
Main von der Beklagtenseite vorgelegt wurde. 
Beide Verfahren beinhalten ein Inflight-
Spraying, also eine Desinsektion in Anwesen-
heit der Passagiere.  
 
Es steht zu hoffen, dass es in diesem Punkt zu 
einem Umdenken und einer Änderung der 
einschlägigen Bestimmungen kommt, denn 
sonst wird Passagieren, die befürchten, emp-
findlich auf eine Desinsektion zu reagieren, 
wohl nur übrig bleiben, sich gezielt zu informie-
ren, ob auf einer bestimmten Flugroute eine 
Desinsektion durchgeführt wird, in welchem 
Verfahren diese erfolgt und sich dann im Zwei-
fel für die Airline zu entscheiden, die das scho-
nendere Verfahren anwendet oder gänzlich 
von der Reise abzusehen. 
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